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Gesch. Nr. 130/09 
04.05.10 Bauplanung, Nutzungsplanung 
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung; Teilbereich kurzfristige Teilrevision Nutzungsplanung 
 

 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung - 
 

BESCHLIESST: 
 

1. Die kurzfristige Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung im Rahmen des gültigen kantonalen 
Richtplanes wird mit Änderungen festgesetzt. Sie besteht aus folgenden Teilen: 
 
1.1  Anpassung Bau- und Zonenordnung, 
1.2  Anpassung Zonenplan,  
1.3 Kernzonenpläne: 1 Rikon, 6 Unterillnau, 7 Bisikon, 8 Ottikon, 
1.4 Teilerschliessungsplan Hochwasserschutz, 
1.5 Ergänzungsplan Naturwerte, 
1.6 Ergänzungsplan Waldabstandslinien Nr. 6,  
1.7 Ergänzungsplan Gewässerabstandslinien Hinterbergseelibach Nr. 20b, 
1.8 Bericht gemäss Art. 47 RPV. 
 

2. Vom Entscheid über die nicht berücksichtigten Einwendungen wird Kenntnis genommen. 
 

3. Diese Festsetzung bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat (§ 89 PBG). 
 

4. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum 
 

5. Der genaue Wortlaut kann bei der Stadtkanzlei Illnau-Effretikon, Stadthaus, 4. OG, Märtplatz 29, 8307 
Effretikon, bezogen werden. 
 

6. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, über kleine im Genehmigungsverfahren 
nötige Änderungen zu entscheiden.  
 

7. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a) den Stadtrat, zweifach, 
b) die Stadtentwicklungskommission, 
c) die Baubehörde, 
d) die Baudirektion Kanton Zürich, Walchetor, Postfach, 8090 Zürich,(Einreichung zur Genehmigung) 

- - - - - - -  
 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 
  
 
Barbara Scheidegger-Conrad  Marco Steiner 
Präsidentin Grosser Gemeinderat  Ratssekretär 
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